
Winter Connectivity Bonus  
[als Anlage zur Entgeltordnung 2023 / 2024]

Förderprogramm zur Stabilisierung des Flugangebots im volatilen Winter 

1 Ausgangssituation
Die traditionell volatile und schwache Nachfrage im Winterhalbjahr stellt für die Luftverkehrsgesell-
schaften (LVGs), bezogen auf die Planbarkeit und die Durchführung eines stabilen Flugangebots, eine 
enorme wirtschaftliche Herausforderung dar. Um das Flugangebot in Nürnberg im Winterhalbjahr zu 
stabilisieren und das Risiko einer fehlenden Kostendegression (bei unterdurchschnittlicher Auslastung 
der Flüge im Winter) zu reduzieren, hat sich die Flughafen Nürnberg GmbH (FNG) entschieden, dieses 
saisonal befristete Förderprogramm aufzulegen.   

2 Zielsetzung und Befristung des Förderprogramms
Ziel ist es die im Winterhalbjahr regelmäßig nach Nürnberg verkehrenden LVGs hinsichtlich ihres 
Stückkostenrisikos (fixe Entgelte in Abhängigkeit von der Auslastung) zu unterstützen und somit ein 
stabiles Flugangebot auch im Winter zu ermöglichen. 

3 Rabattmodell und Bedingungen 
Die FNG gewährt allen LVGs, die im regelmäßigen Passagierverkehr zum / vom Airport Nürnberg 
verkehren (Flugarten 11, Linien- und 21, Touristikverkehr) einen Rabatt in Höhe von 25% auf das fixe 
Startentgelt gemäß der aktuellen Entgeltordnung. Die Gewährung der Förderung bedingt eine dauer-
hafte und regelmäßige Bedienung durch die jeweilige LVG, bezogen auf die von ihr bediente Route. 
Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn die Route ≥70% während der IATA W22 oder W23 Flugplan-
periode durch die LVG angeboten wurde (Bsp. zur Berechnung: das Bedienungsbild der Referenz- 
woche, d. h. Anzahl der Abflüge auf dieser Route muss in mindestens 15 Wochen der W22 Flugplan-
periode erbracht werden).
Als Basis hierfür wird das Bedienungsbild (Anzahl der tatsächlich realisierten Abflüge) in der vierten 
Novemberwoche (d. h. der Kalenderwoche 47) herangezogen. Die jeweilige Route muss in dieser 
Referenzwoche allerdings zumindest zweimal pro Woche durch die LVG angeboten werden. Darüber 
hinaus wird die Förderung nur gewährt, wenn die Auslastung (bezogen auf die Abflüge) auf der jewei-
ligen Routen während der IATA W22 / W23 Flugplanperiode durchschnittlich ≤ 80% beträgt.  

Als Grundlage dienen hierbei ausschließlich die offiziellen Verkehrszahlen der FNG.

4 Befristung & Beantragung
Dieses Förderprogramm ist zeitlich befristet. Es tritt mit Beginn der IATA Winterflugplanperiode in 
Kraft und endet automatisch mit Ablauf dieser, wie folgt: 
IATA Flugplanperiode Beginn Ende
W22 Saison 30. Oktober 2022 25. März 2023
W23 Saison 29. Oktober 2023 30. März 2024

Eine Beantragung durch die LVGs ist nicht notwendig. Die Abrechnung erfolgt automatisch zu den 
genannten Konditionen, spätestens 6 Woche nach Beendigung der IATA W21-Flugplanperiode, soweit 
die Bedingungen erfüllt sind.

5 Kombination mit dem Blue Ocean Bonus (Neustrecken) 
Eine kombinierte Förderung mit dem Neustrecken-Incentive, dem Blue Ocean Bonus (BOB), ist  
explizit möglich. Die Rabattierung erfolgt dabei stufenweise. Der Rabatt des Blue Ocean Bonus wird, 
wie beantragt, bei Rechnungsstellung gewährt. Die Förderung auf Basis dieses Fördermodelles erfolgt 
auf das durch BOB reduzierte Startentgelt nach Ablauf der Flugplanperiode. 
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